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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Kammergericht
Beschluss vom 08. Februar 2006
- 25 W 6/06 - 

Zur umfassenden Prüfungspflicht bei einem Haftaufhebungsantrag 

Zitierweise: KG v. 08.02.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang0  

Wortlaut der Entscheidung 

Kammergericht 
Beschluss
Geschäftsnummer: 
25 W 6/06 
84 T 6/06 B Landgericht Berlin 
70 XIV 2281/05 B Amtsgericht Schöneberg 

In dem Freiheitsentziehungsverfahren 
betreffend .................... 

Antragsteller: 
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 
................ Berlin 
in Amtshilfe für die Zentrale Aufnahme und Ausländerbehörde Oldenburg.......... 

hat der 25. Zivilsenat des Kammergerichts durch ........... 
am 8. Februar 2006 beschlossen: 

Auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen wird der 
Beschluss der Zivilkammer 84 des Landgerichts Berlin vom 
23. Januar 2005 - Az. 84 T 6/06 B - aufgehoben. Das Verfahren wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der sofortigen weiteren Beschwerde - an das Landgericht  zurückverwiesen. 

Dem Betroffenen wird für das Verfahren der sofortigen weiteren Beschwerde Prozesskostenhilfe ohne Ratenzahlungsverpflichtung bewilligt. Ihm wird zur Wahrnehmung der Rechte Rechtsanwalt .............. bewilligt. 

Gründe
Das Rechtsmittel der sofortigen weiteren Beschwerde ist statthaft (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 19. Mai 2003, bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang). Es ist form- und fristgerecht eingelegt 
worden (§§ 22 Abs. 1, 27 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 4 FGG in Verbindung mit §§ 3 Satz 2, 7 Abs. 1 und 2 FEVG). Es ist insoweit begründet, als die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist. Das Verfahren ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO in entsprechender Anwendung). Die Entscheidung des Landgerichts ist rechtsfehlerhaft ergangen (§ 27 Abs. 1 FGG in Verbindung mit          §§ 549 ff. ZPO). 

Der Betroffene hat einen Haftaufhebungsantrag nach § 10 Abs. 2 FEVG gestellt. Nach § 10 Abs. 1 FEVG ist eine Entscheidung, durch die eine Freiheftsentziehung angeordnet wird, vor Ablauf der festgesetzten Frist von Amts wegen aufzuheben, wenn der Grund für die Freiheitsentziehung weggefallen ist. 

Gegenstand eines nach § 10 Abs. 1, 2 FEVG eingeleiteten Verfahrens ist die Frage, ob die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufrechterhaltung und Fortsetzung der bis dahin vollzogenen Haft weiterhin bestehen (vgl. KG, 1. Zivilsenat, OLGZ 1977, 161 ff.; BayObLG, Beschluss vom 3. August 2004; OLG Frankfurt, Beschluss vom 5. April 2005, jeweils bei Melchior, 
Abschiebungshaft, Anhang). 

Eine Aufhebung kann dabei sowohl auf eine unveränderte Sachlage als auch auf neue Tatsachen gestützt werden (vgl. BayObLG, a.a.O.; OLG Frankfurt, a.a.O. m.w.N.; OLG Celle, a.a.O.). Eine andere Sichtweise berücksichtigt die Bedeutung des Freiheitsgrundrechts nicht hinreichend. 

Das Landgericht hat sich im angefochtenen Beschluss nur mit der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht auseinandergesetzt. Es hat ausgeführt, dass nicht "in eine Überprüfung der Haftgründe eingetreten werden" könne (Seite 3 des Beschlusses). Eine hinreichende Prüfung hätte die Klärung beinhaltet, ob Haftgründe weiterhin vorliegen. Sie hätte sich auch mit der Zuständigkeit des Antragstellers befassen müssen. Dass ein Amtshilfeersuchen nach Erlass des amtsgerichtlichen Beschlusses vorlag (- ausweislich der Ausländerakte datierend vom 28. November 2005 -), ist dem Betroffenen nach seinen Darlegungen erst am 23. Januar 2006 bekannt geworden. 

Die unterbliebene Prüfung stellt einen Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz (§ 12 FGG) dar. Um dem Landgericht die Gelegenheit zu geben, die notwendige Prüfung zu ermöglichen, ist 
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren zurückzuverweisen (OLG Frankfurt, a.a.O.; vgl. Sternal, in: Keidel/ Kuntze/Winkler, FGG, 15. Aufl., § 25 Rn. 21). Ob der Betroffene persönlich hätte angehört werden müssen, kann für das vorliegende Verfahren dahinstehen. 

Die Entscheidung zur Prozesskostenhilfe beruht auf § 14 FGG i.V. m. § 114 ff. ZPO.

Diesseits in das Internet eingestellt im März 2006.
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